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Norm

ABGB §1007;

AVG §10 Abs1;

AVG §10 Abs2;

AVG §13 Abs3;

BAO §83 Abs1;

BAO §83 Abs2;

BAO §85 Abs2;

RAO 1868 §8 Abs1;

ZustG §9 Abs1;

Rechtssatz

Hat die Behörde Zweifel über Inhalt und Umfang sowie über den Bestand einer Vertretungsbefugnis, hat sie nur die

auftauchenden Zweifel nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes zu beurteilen und die Behebung etwaiger

Mängel unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 85 Abs 2 BAO von Amts wegen zu veranlassen, nicht

aber anstelle der Zustellung an den durch seine Berufung auf die Vollmacht ausgewiesenen Rechtsanwalt eine

Zustellung unmittelbar an die Partei vorzunehmen.

Schlagworte

Vertretungsbefugnis Inhalt Umfang ZustellungVerbesserungsauftrag Bejahung Einschreiter
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